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Geringere Anpassung von RV-Ruhensrenten nicht verfassungswidrig -    
BSG-Urteil vom 08.04.1992 - 8 RKn 5/91 
 
Geringere Anpassung von Ruhensrenten (§ 75 Abs. 1 RKG, § 1278        
Abs. 1 RVO) nicht verfassungswidrig;                                 
hier: BSG-Urteil vom 8.4.1992 - 8 RKn 5/91 -                         
Das BSG hat mit Urteil vom 8.4.1992 - 8 RKn 5/91 - folgendes         
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Der entgegen der Rentenanpassung nach dem RAG geringere Anstieg      
des Rentenzahlbetrages, der sich aus der Erhöhung der                
Eigenbeteiligung zur Krankenversicherung der Rentner und aus         
der Anwendung der Ruhensvorschrift (§ 75 Abs. 1 RKG - § 1278         
Abs. 1 RVO) mit einem Grenzbetrag auf 95 vH des                      
Jahresarbeitsverdienstes der zusammengefaßten Verletzten-            
und Knappschaftsrente ergibt, ist nicht verfassungswidrig.           
 

 

 


